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Selbständige Evangelisch-Lutherische Kırche (He.), Der Beichtgottes-
dienst. FEın Baustein ZU Unterrichtsmodell für den Konfirmandenunter-
richt ‚„„‚Schuld und Vergebung‘“. FErarbeıtet im Auftrag und Mıtwirkung
der Kommıissıon für Kıirchliche Unterweısung der Selbständıgen K vange-
lisch-Lutherischen Kırche VON Hans Peter Mahlke, roß Oesingen 2003,
ISBN 3-86147-258-9, S % 1,80

Vor Zzwel Jahren Wäal In cdieser Zeitschrı das Unterrichtsmodell für den
Konfirmandenunterricht ‚„Schuld und Vergebung‘! vorgestellt worden?, das dıe
Selbständıige Evangelısch-Lutherische Kırche 1im Jahr 2001 herausgegeben hat-
te.> In dieser Rezension War auf gravierende Mängel in diıesem Unterrichtsmo-
dell aufmerksam emacht worden, das sıch in der vorliegenden Form 11UT

schwerlıch mıt den Aussagen der Lutherischen Bekenntnisschriften vereinba-
L1CI1 äßt Besonders problematısc diesem Unterrichtsmodell 1st die fast völ-
lıge Ausblendung der Absolution, dıe doch nach dem Zeugn1s des Großen Ka-
techısmus das Zentrum der Beıichte darstellt.4 S1e wiırd in dem Unterrichtsmo-
dell 11UT SanZ an! der Überschrift „Ich bıtte einen anderen Men-
schen, mıt MIr (jott Vergebung bıtten“ erwähnt und In einem „Vorschlag
für eiıne Beichtfeier‘“‘ urc eıinen wortlosen pseudosakramentalen Rıtus CI-

setzt.> Die Rezension machte zudem eutlıc. daß 65 sıche nıcht bloß
eın fahrlässıges Versäumnıis andelt, sondern daß diese Ausblendung der bso-
lution das konsequente rgebnı1s systematisch-theologischer Entscheidungen
Ist, WIEe $1@€ in den Sachinformationen des Unterrichtsmodells dargeboten WCI-

den .6
Bereıits in der Rezens1ion selber WarTtr erwähnt worden, daß die Defizıte des

Unterrichtsmodells auch für dıie Kirchenleitung der Selbständigen Evange-

Selbständıge Evangelisch-Lutherische Kırche He.) Schuld und Vergebung. Unterrichtsmo-
dell für den Konfirmandenunterricht Vorbereitungshilfen und Kopilervorlagen Erarbeitet
im Auftrag und un Miıtwiırkung der Kommıissıon für Kırchliche Unterweisung der Selbstän-
1gen Evangelisch-Lutherischen Kırche VOIN Hans Peter ahlke; Toß Oesingen 2001 (im Fol-
genden: SELK, Schuld)
Vgl (jottfried artens, Rezension „Schuld und Vergebung”, In Lutherische eıträge (2002)
S: 21222721 (1im Folgenden: Martens, Schuld)
Es ist in der darauf folgenden Diskussıion VOIN verschıedenen Seıiten versucht worden, den Eın-
TUC erwecken, als se1 dıe Selbständıge Evangelisch-Lutherische Kırche In Wirklichkeıit
ar nıcht dıe Herausgeberın dieses Unterrichtsmodells SCWESCH, sondern als andele 6S sıch
e1 lediglıch das rgebnı1s einer Kommissionsarbeıt. DIies ist jedoch unrichtig. Als Her-
ausgeberın wırd in den bibliographischen Angaben des „Unterrichtsmodells” ausdrücklıch dıe
Selbständige Evangelisch-Lutherische Kırche, SORar mıt der Adresse ihrer Kirchenleitung In
Hannover, benannt. Dies gıilt uch für den 1L1UI1 vorlıiegenden Bausteın, der damıt In gleicher
Weılse eın offizıielles Ookumen der Selbständiıgen Evangelisch-Lutherischen Kırche ist.
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lısch-Lutherischen Kırche offenkundıg daß S1e cdie Kommıissıon für
Kırchliche Unterweıisung damıt beauftragte, „einen Zusatz über die Beıichte
und dıie Absolution erarbeıten lassen‘‘.7 DıIie Kommıissıon sollte also In einen
theolog1ısc völlıg anders ausgerichteten Entwurtf das Herzstück der Beıichte
nunmehr als „Zusatz‘“ (!) eiınarbeıten e1in Rettungsversuch, mıt dem Ial das
Gesıicht wahren versuchte, dessen elıngen INan aber angesıichts des PIO-
blematıschen (Gesamtansatzes des Unterrichtsmodells VON vornhereın skeptisch
gegenüberstehen durfte

Daß weder VON selıten der Kırchenleitung noch VOoNnNn selıten der Kommıssıon
für Kırchliche Unterweıisung ein ernsthaftes Interesse daran bestand, sıch mıt
den grundlegenden theologıschen Defizıten des Modells noch eıinmal eTias-
SCHI1, wurde dann bereıts In dem Bericht des Vorsiıtzenden der Kommi1ssı1ıon,
Prof. II Chrıistian Salzmann, für dıie Kırchensynode der SELK In Melsun-
SCH VO P Junı 2003 eutlıc. als Ergebnıis eines Berichtes über ein
espräc zwıischen Vertretern der Kırchenleitung und der Kommıissıon für
Kırchliche Unterweisung über cdie „theolog1isc begründeten kritischen
Rückfragen“ der nterrichtseinheıit Tformuhert wIrd: „Dıie Vertreter der Kır-
chenleitung präzısıerten ihre Erwartung dıe Kommıissıon und richteten
S1e dıie Bıtte, dem bereıts vorlıegenden Materı1al zusätzlıch noch eiıne ‚ET-
schließungshilfe‘ erarbeıten, 1n der dıdaktische und methodische Hılfen für
dıie Unterweisung und Hınführung der Konfirmanden Z Beichtgottesdienst
entsprechend der Agende formuhert werden sollten.‘‘8 Obwohl ausdrücklıch
wahrgenommen wiırd, daß CS theologisc begründete krıtische Rückifragen
den Entwurf 91Dt, beschränken sıch e Vertreter der Kırchenleitung in ihrer
Bıtte ausdrücklıich auftf Fragen VOoNn und und gehen damıt
noch einmal hınter den hnehın schon sehr unzureichenden ursprünglıchen Ary-
beıtsauftrag zurück. Von einer theologischen Überarbeitung des Entwurfs ist
ausdrücklich keıne Rede mehr.

In der Zwiıischenzeiıt 1eg nunmehr die erbetene „Erschliebungshilfe”
orm einer für cdıie Hınführung der Konfirmanden ZU Beıichtgottes-
dienst‘““ S.1) VOIL, e CS hler besprechen oılt S1e sowohl, Was den Um:-
fang VOIl gerade eınmal Selten angeht, als auch Was den Inhalt angeht, gleich-
ermaßen dünn dUus eutlc spüurt INan dıiıesem „Baustein: ab, daß CT nıcht auft
Inıtıatıve der Verfasser selber, sondern auf Bıtten der Kirchenleitung zustande
sgekommen ist und dıe Verfasser der behandelten ematı mehr als reserviert
gegenüberstehen. atten S1e schon In dem nterrichtsmodel|l selber VO

Wa Schlechter, SELK, Kırchenleitung trıfft Mıssıionsleitung. Aus der Arbeıt der Kırchen-
eıtung, 1ın SELK Informationen März Nr. 264, S21 x
Chrıstian Salzmann, Kommıssıon für Kırchliche Unterweisung. Bericht für che TE 999 bıs
2003, In Kırchenleitung der Selbständıgen Evangelısch-Lutherischen Kırche Hg.) 5ynodal-
unterlagen für dıe Kırchensynode der Selbständigen Evangelısch-Lutherischen Kırche
VO IS In Melsungen, Hannover 2003, Bericht 204, K
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Beichtgottesdienst 1im wesentlıchen in der Vergangenheıitsform geredet?,
bringen S1e Nun in diesem Bausteın dıe (Gründe für iıhre reservIierte Haltung
gegenüber dem Beichtgottesdienst sehr dırekt 7U us  TUC ‚„‚ Im Beıchtgot-
tesdienst geht CS vorrang1ıg Schuld VOL (Gjott und Vergebung cdieser Schuld
DIe außere Situation 1m Beichtgottesdienst ist gegenüber der zwıischen-
menschlıchen ordnungsmäßı1g formalıisıert und für viele adurch auch ent-emo-

tionalısıert. S1e wırd dann eher gedanklıch als VON der eigenen Betroffenheıit
her wahrgenommen” 5.:3) Zweierle1 wırd In diesem Zıtat eutlıc. Wäas die
Behandlung des Beichtgottesdienstes 1ın diesem „Baustein” kennzeıichnet: Zum
eınen ist 6S dıe rage nach der emotionalen rfahrung der Sündenvergebung,
auf dıe cdıe Verfasser entscheıidenden Wert egen In den knapp vIier Seıten
fassenden didaktıschen Überlegungen erscheınt das Wort ‚„„‚emotıional’ nıcht
wen1ger als chtmal Da die Sıtuation des Beichtgottesdienstes „ent-emotiona-
1sıert‘ erscheınt, wiırd cheser erst einmal wesentliıch qals eine problematısche
Eıinrıchtung wahrgenommen, der INall, WE überhaupt, NUr mıt erheDblıcher
ühe den Konfirmanden eınen /ugang erschhlıeben kann Wenn Konfirman-
den, die schon einem Beichtgottesdienst teılgenommen aben, damıt
posıtıve AssozJıationen verbinden., 1eg cdhes jedenfalls nıcht der dort CIND-
fangenen Vergebung; DOSILV können Konfirmanden allenfalls wahrnehmen:
:den speziellen arakter chheses Gottesdienstes, cdıe kleine geschlossene (Ge-
meılinschaft, das Dazugehören den Alteren, das geme1insame Knıen mıt den
ern Altar, evtl dıe Erläuterungen der ern Hause‘ S: 1e] adu$s-

führlicher werden jedoch dıe negatıven ıfahrungen, ıe Konfirmanden mıt
dem Beichtgottesdienst machen können, dargestellt: „Die Konfirmanden, dıie
während der Konfirmandenzeıt ZU ersten Mal in einem Beichtgottesdienst
wesend Sınd, werden möglicherweıse eıne geWI1SSE Steitfheit und Eintönigkeıt
registrieren, daß S1e eine innere Dıstanz dem Vorgang entwıckeln“ (Sia
Ian eachte schon alleın dıe distanzıerte Dıktion, cdie die Absolution einem
„Vorgan  c6 werden uch be1 Konfirmanden, dıie schon Beıchtgottes-
dıenst teılgenommen aben, ist mıt einer negatıven Eınstellung rechnen,
„dıe ihre Ursache en kann: in dem euUulıc auf Erwachsene zugeschnıtte-
1818 Gottesdienst, ın dem ın einer festgelegten OrMm ablauifenden Geschehen,
das den Kındern vorüberzıieht und be1 ihnen u.UÜ e1in Gefühl der Langewel-
le entstehen Lälßt; möglıcherweıse wırd in der Famılıe des Kındes der Beıicht-
gottesdienst als ‚Gottesdienst- Verlängerungs-Punkt‘ eingestult, dalß 11Nall be-
strebht ISst, ihn möglıchst umgehen” S22} Selbst der (jestus der andauftile-
SUunNg wırd als nıcht unproblematısc wahrgenommen, da SCS Kınder und In
gendliche 91Dt, denen eıne erührung, gerade auch den aaren, uUuNaNnSC-
nehm ist und keıne posıtıven Assoz1latiıonen auslöst“ 55) Dal3 auf diıesem
Hıntergrund alle Versuche nahezu aussıichtslos sınd, den Konfirmanden das (Ge-

Vgl SELK, Schuld S .60



198 Von Büchern

chehen der Beıichte als „heblıc und tröstlıch‘‘10 nahe bringen, versteht sıch
VON selbst

/um anderen wırd aber in dem obıgen Zıtat auch eullıc daß der
„Baustein”“ ZU Beichtgottesdienst Sanz wesentlich auch eine pologıe des
biısherigen Ansatzes des Unterrichtsmodells darstellt FKın gefühlsmäßiger /u-
Salg ZU Geschehen des Beıichtgottesdienstes ist eigentlich NUr über dıe VOTI-

er1ge emotionale Erfahrung zwıschenmenschlıcher Vergebung möglıch „ES
1st jedenfalls eın erheDlıcher Unterschied, ob ein(e) KonfirmandIn bereıts qls
ınd ırtahren hat, WIE 7 B die Mutltter Vergebung dırekt zugesprochen und da-
be1l dıe and dem ınd auf den Kopf gelegt) hat oder ob er/dıe KonfirmandIn
erst 1mM erklärt bekommt, W dsS der USPrUuC der Vergebung (mıt Handauf-
egung) bedeutet. Wıe auch immer dıe Alltagssıtuation In den einbezogen
wırd ob uUrc eiıne Beıispielgeschichte oder Uurc eigene E  rungen der
Konfirmanden: wichtig 1st, daß dieser Alltagsbezug zunächst AauSTUNrTrlıc
thematısıiert wIrd. Denn WCI dıe Vergebung Menschen kennen gelernt hat,
hat auch emotıional erfahren, WI1IEe S1€e entlastet und eın Uurc Schuld gestörtes
Verhältnıs he1lt“ (5.3.) „Im Unterschle ZU Gleichnis wırd im Beıichtgottes-
chenst den Beıchtenden e Vergebung mıt Worten direkt zugesprochen. DIies
ist das Besondere des Beıichtgottesdienstes (wıe auch der Eınzelbeichte) DIie
Bedeutung cdhieser Worte ann VoNnNn den Konfirmanden besser verstanden werden
(wıe oben dargestellt), WEeNN S$1€ 1mM zwischenmenschlıchen Bereich erlebt na-
ben, WIE iıhnen ausdrücklich Vergebung zugesprochen worden ist Diese Eirfah-
rung im Alltag kann iıhnen möglıcherweise se1nN, den USpruc der Ver-
gebung in der Beıchte als Entlastung empfinden; 65 steht ihnen auch hler en
Mensch gegenüber, der ihnen verg1ıbt“ S: 31)

ew1 folgen dann in den dıdaktischen Überlegungen dıie Worte er-
ings 1st cdıe Dımensıion eine andere. Denn der Mensch, der VOT ıhnen steht. VCI-

g1bt im Auftrag und auf Befehl Gottes. Und 6S geht In der Beıichte nıcht 1IUTr
das Verhältnıs VON Mensch Mensch, sondern VON Mensch Gott Der /7u-
SpruC. der Vergebung ist 1im Wesentlichen das begnadıgende e1 Gottes, das
den Sünder ireispricht” 5.4) Im Kontext des Bausteins stehen diese
zuletzt zıt1erten Worte jedoch völlıg unvermiıttelt gleichsam WI1IeE e1n erratiıscher
OC S1e klıngen mehr WI1IeE eıne Konzession gegenüber der dem Unter-
richtsmodell eübten Tı als daß AdUus diesen Worten iırgendwelche inhalt-
lıchen oder auch dıdaktiıschen Konsequenzen SCZORLCNH würden. Entscheıiden:
bleibt, fahren die didaktischen Überlegungen des „Bausteins“ Orl daß cdıe
Konfirmanden .den Freispruch INn selner Bedeutung ntellektuel und emotlonal
aufnehmen können‘““ (5.4) Was dieser Freispruch als VOLTWESSCHONUNCENECS Ur-
te1l 1mM Endgericht (jottes allerdings tatsächlıc inhaltlıch bedeutet, dazu außern
sıch weder das Unterrichtsmodell noch der Bausteın, noch wırd dies den Kon-
fırmanden 1ın den ‚Methodischen Vorschlägen“ 1ın irgendeıiner Weise nahe C

(Giroßer Katechısmus, Vermahnun; der Beıcht 15
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bracht. Dort wiıird vielmehr eine sehr nüchterne Informatıon über den Beıicht-

gottesdienst vorgeschlagen, die CS den Konfirmanden kaum ermöglıchen dürtf-
t $ ZU Geschehen der Lossprechung irgendeinen näheren emotionalen ezug

entwickeln.
Der vorgelegte „Baustein“ vermag VOIN er dıe grundlegenden Deflizıte

des Unterrichtsmodells ‚„„‚Schuld und Vergebung” nıcht eheben; CT vertieft
<i1e 1im Gegenteıl ZU Teıl noch und äßt S1e noch deutlıcher erkennbar werden.
/u hinterfragen ist, ob dıe emotıionale Erfahrung zwischenmenschlıcherA

tatsächlıc. den gee1igneten /ugangsweg ZU Verständnıs der Absolution
darstellt. Ist e kritisıerte „Ent-Emotionalısıerung” des Beichtgottesdienstes
und damıt VOIL em auch der Absolution nıcht gerade DOSILLV sehen, we1l
menschlıche emotionale Erfahrung und ottes Urte1l zumeist eben gerade
nıcht kongruent SInd, auf letzteres aber Ende es ankommt? Und welche

spielt das Gericht ottes überhaupt 1m Verständnıs des Beicht- und Ab-
solutionsgeschehens in dıesem „Baustein‘“? Ließen sıch VOoN er für cdıe Kon-
firmanden nıcht noch einmal Sanz andere ıfahrungen gewinnen ?!! Und Was

für ein Verständnis der Wirksamkeı des Wortes ottes 1eg demgegenüber den
Ausführungen des ‚„„‚Unterrichtsmodells” und des „Bausteins” zugrunde?

(Janz grundsätzlıch bleıibt festzuhalten, daß der .„Baustein in keıner Weıise
den theologischen nsatz des Unterrichtsmodells ‚„Schuld und Vergebung‘ kOr-

rigiert. So wird der Beichtgottesdienst weıterhın eingeordnet die ber-
schrıft „Ich bekenne meı1ne Schuld mıt der Geme1inde‘“ 5.5) nıcht
‚„„.Gottes Wort””, sondern „UNSC wırd damıt ZU wesentlıchen Inhalt des

Beichtgottesdienstes rklärt Dies wırd auch noch einmal 1n der Ergebnisfor-
mulıerung auf S .6 eutlic den Kındern als Zusammenfassung des über
den Beichtgottesdienst Gelernten dıe Formulhierung vorgestellt wWIrd: AICH he-
kenne meı1ne Schuld mıt der Geme1inde mıt dem Vaterunser, muıt
Liedern, mıt dem Sündenbekenntnis Anfang des Gottesdienstes199  Von Büchern  bracht. Dort wird vielmehr eine sehr nüchterne Information über den Beicht-  gottesdienst vorgeschlagen, die es den Konfirmanden kaum ermöglichen dürf-  te, zum Geschehen der Lossprechung irgendeinen näheren emotionalen Bezug  zu entwickeln.  Der vorgelegte „Baustein‘“ vermag von daher die grundlegenden Defizite  des Unterrichtsmodells „Schuld und Vergebung“ nicht zu beheben; er vertieft  sie im Gegenteil zum Teil noch und läßt sie noch deutlicher erkennbar werden.  Zu hinterfragen ist, ob die emotionale Erfahrung zwischenmenschlicher Entla-  stung tatsächlich den geeigneten Zugangsweg zum Verständnis der Absolution  darstellt. Ist die kritisierte „Ent-Emotionalisierung‘“ des Beichtgottesdienstes  und damit vor allem auch der Absolution nicht gerade positiv zu sehen, weil  menschliche emotionale Erfahrung und Gottes Urteil zumeist eben gerade  nicht kongruent sind, auf letzteres aber am Ende alles ankommt? Und welche  Rolle spielt das Gericht Gottes überhaupt im Verständnis des Beicht- und Ab-  solutionsgeschehens in diesem „Baustein‘“? Ließen sich von daher für die Kon-  firmanden nicht noch einmal ganz andere Erfahrungen gewinnen?!! Und was  für ein Verständnis der Wirksamkeit des Wortes Gottes liegt demgegenüber den  Ausführungen des „Unterrichtsmodells‘“ und des „Bausteins““ zugrunde?  Ganz grundsätzlich bleibt festzuhalten, daß der „Baustein“ in keiner Weise  den theologischen Ansatz des Unterrichtsmodells „Schuld und Vergebung‘  .  * kor-  rigiert. So wird der Beichtgottesdienst weiterhin eingeordnet unter die Über-  schrift „Ich bekenne meine Schuld zusammen mit der Gemeinde“ (S.5); nicht  „Gottes Wort“, sondern „unser Werk““12? wird damit zum wesentlichen Inhalt des  Beichtgottesdienstes erklärt. Dies wird auch noch einmal in der Ergebnisfor-  mulierung auf S.6 deutlich, wo den Kindern als Zusammenfassung des über  den Beichtgottesdienst Gelernten die Formulierung vorgestellt wird: „Ich be-  kenne meine Schuld zusammen mit der Gemeinde — mit dem Vaterunser, mit  Liedern, mit dem Sündenbekenntnis am Anfang des Gottesdienstes ..., in ei-  nem Beichtgottesdienst ..., an Buß- und Bettagen“ (S.6). Damit wird nur noch  einmal praktisch wörtlich wiederholt, was bereits im „Unterrichtsmodell“ sel-  ber an dieser Stelle — auch ohne ausdrückliche Behandlung des Beichtgottes-  dienstes — stand;!? schon allein damit zeigt die Kommission, für wie überflüs-  sig sie den hier vorgelegten Baustein letztlich selber hält. Um es noch einmal  zu betonen: Mit keinem einzigen Wort wird in der abschließenden Ergebnis-  formulierung zum Thema „Beichtgottesdienst‘“ die Absolution auch nur er-  wähnt; vielmehr erscheint der Beichtgottesdienst als vierte von fünf Möglich-  keiten eines gemeinsamen Schuldbekenntnisses mit der Gemeinde. Deutlicher  11  Vel. zur Frage der „Erfahrungen“ in den Jutherischen Bekenntnisschriften Gottfried Martens,  Die Rechtfertigung des Sünders — Rettungshandeln Gottes oder historisches Interpretament?  Grundentscheidungen lutherischer Theologie und Kirche bei der Behandlung des Themas  ‚Rechtfertigung‘ im ökumenischen Kontext (= FSÖTh Band 64), Göttingen 1992, S.34-39.  12  Großer Katechismus, Vermahnung zu der Beicht $ 18 (BSLK S.729).  13  Vgl. SELK, Schuld S.70.ıIn e1-
HC Beichtgottesdienst D D Bul3- und Bettagen” 5.6) Damıt wiırd 11UT noch
einmal praktısch wörtlich wiederholt. Was bereıts 1m ‚„Unterrichtsmodell” sel-
ber dieser Stelle auch ohne ausdrücklıche Behandlung des Beıichtgottes-
dıenstes stand:;!3 schon alleın damıt ze1gt dıe Kommissıon. für WIe überflüs-
S11g S1e den hler vorgelegten Baustein letztlıch selber hält. Um 6S noch einmal

betonen: Miıt keinem einzıgen Wort wırd In der abschließenden Ergebnis-
Lormulierung ZU ema „Beichtgottesdienst” die Absolution auch 1Ur CI-

wähnt: vielmehr erscheıint der Beichtgottesdienst als vierte VON fünf Möglıch-
keiten eines gemeinsamen Schuldbekenntnisses mıt der Gemeiinde. Deutliıcher

11 Vgl ZUT rage der „Erfahrungen” den lutherischen Bekenntnisschrıiften Gottfried artens,
DıIie Rechtfertigung des Sünders Rettungshandeln (jottes der historisches Interpretament?
Grundentscheidungen lutherischer Theologıe und Kırche bel der Behandlung des Themas

‚Rechtfertigung‘ 1M ökumeniıischen Kontext FS Band 64), Göttingen 1992,
Großer Katechismus, ermahnung der Beıicht 18

13 Vgl SELK, Schuld SG
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kann ohl nıcht ZU USdTuC gebrac werden, welchen Stellenwer: dıe Ver-
fasser selber dem Beıchtgottesdienst insgesamt In ihrer Konzeption einräumen

und weshalb f konsequenterweise als eigenständiges ema 1m „Unter-
riıchtsmodell‘‘ zunächst fehlte Auf den „Bausteıin“‘ ZU ema „Beıichtgottes-dienst‘‘ olg auch weıterhın der Abschnitt Ach bıtte einen anderen Menschen,
mıt MIır (jott Vergebung bıtten““14:; dıe Absolution wırd auch nach dem

„Baustelin‘“ entsprechend dieser Überschrift 1 allerdings auch
1L1UTr margınal verhandelt Selbst dıe Fiınordnung der Vergebung dıe
Überschrift „Schritte me1lner Umkehr‘‘15 !! wırd In dem „Bausteıin“‘ usdrück-
ıch noch einmal verteidigt!6; INan muß schon sehr hınschauen, wahr-
zunehmen, daß In dem Unterrichtsblatt über dıe Gemeinsame Beıichte 1ın
dem „Bausteıin“‘ dıe Formulierung „Vergebung annehmen‘‘17 ÜTC „Vergebungempfangen  66 ErTSEeiZt worden ist 5: / und die beiden Elemente „Schuld ZUSC-ben  6C und „ Vergebung empfangen  6C zudem stärker graphisch hervorgeho-ben S1Ind. Wenn aber der gesamte Entwurf nıcht auf dıie zentrale Unterschei-
dung VON „UNSCICIN Wer und ‚„„‚Gottes Wort‘““ ZIiel. le1ben auch solche WINZI1-
SCH Rettungsversuche letztlich wirkungslos und können VonNn den Konfirmanden
natürlıch erst recht nıcht wahrgenommen werden. Der Absolution kommt auch
In der erganzten Fassung des nterrichtsmodells keın organıscher atz Z  9 Jadie wen1ıgen hinzugefügten Aussagen hlerzu le1ben 1M Gesamtkonzeptremdkörper.

Mıt der Veröffentlichung des Bausteıins über den Beıichtgottesdienst hat dıe
Selbständige Kvangelisch-Lutherische Kırche die abschlıießende rage des Re-
zensenten des „Unterrichtsmodells‘‘, OD dıe Selbständige Evangelisch-Luthe-riısche Kırche VOoN iıhrem Selbstverständnis als lutherische Bekenntniskirche her
den Mut aufbringt, das Unterrichtsmodell zurückzuziehen und auf der Basıs
des lutherischen Bekenntnisses elner grundlegenden Überarbeitung er-
zıehen‘“18, beantwortet: SIie hat diesen Mut nıcht auTgebracht. DIie KOonsequen-
A sollte Ian sıch allerdings klarmachen Damıt werden dıe Konfirmanden In
dieser Kırche auch weıterhın nach einem Unterrichtsmodell unterwıesen, das In
der wichtigen rage des Beıchtverständnisses zentrale Grundentscheidungendes lutherischen Bekenntnisses verdunkelt und letztlich die reformatorische Kr-
kenntnIis Martın Luthers weıtgehend preisg1bt. Da viele Pfarrer der SELK dıie
nterrichtsmodelle der Kommıission für Kırchliche Unterweisung hnehın
höchstens selektiv verwenden, kann da 11UTr en schwacher Trost SseIN.

Gottfried Martens
Vgl ebd

15 SELK: Schuld S./3
{Das Informationsblatt ‚Schritte meılner Umkehr‘ (KV Seıite 73) bletet für Unterrichtende
dienst einbezogen werden‘‘ (5.4)
und Konfirmanden eıne Orientierungshilfe und ann In das espräc ber den Beıchtgottes-

| / SO In „Schritte me1ılner Umkehr‘‘
18 Martens, Schuld 529 I


